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Ljubljana, 10. Jänner 2023 
 
 
Mindestlohn 2023 
 
Im Amtsblatt der Republik Slowenien Nr. 4/2023 vom 13.01.2023 wurde der neue Mindestgehalt 
bekannt gegeben. Ab dem 1. Januar 2023 beträgt der Mindestlohn für eine Vollzeitbeschäftigung 
1.203,36 EUR brutto. 
 
Ab dem 1. Januar 2020 dürfen folgende Zulagen nicht im Mindestlohn enthalten sein:  
 

a) In Gesetzen, anderen Vorschriften und Kollektivverträgen festgelegte Zulagen, wie 
beispielsweise: 
- Zulage für die Vordienstzeit; 
- Zulagen bei bestimmten Arbeitszeiten (für Schichtarbeit, Nachmittagsarbeit, Nachtarbeit, 

Überstunden, Sonntagsarbeit, Feiertagsarbeit u. a.); 
- Zulagen wegen besonderer Arbeitsbelastungen, schädlicher Umwelteinflüsse und 

Gefährdungen bei der Arbeit. 
 

b) Teil der Gehalts für den Arbeitserfolg:  
Der Zweck der Belohnung eines Mitarbeiters für seinen Arbeitserfolg besteht darin, seine 
Arbeitsqualität, seinen Arbeitsumfang und den wirtschaftlichen Einsatz von Arbeitsmitteln, 
Material und Energie zu verbessern. 
 

c) Unternehmenserfolgsabhängiger Teil des Arbeitsentgelts, der im Kollektivvertrag oder Arbeits-
Vertrag vereinbart ist: 
Der Unternehmenserfolg ist mit dem Ergebnis der Gesellschaft verbunden. In der Regel wird 
der Unternehmenserfolgt nach der Zielerreichung der Unternehmenspläne beurteilt (erzielter 
Gewinn, Erreichung des geplanten Umsatzes, gesteigerte Exporte usw. ). 
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